20. JULI  2022 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 über den Zugang zu Wertpapierdienstleistungstätigkeiten und den Status und die Kontrolle der Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsgesellschaften und zur Festlegung verschiedener anderer Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (Art. 1, 2, 93 bis 99)


(Belgisches Staatsblatt vom 23. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


20. JULI  2022 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 über den Zugang zu Wertpapierdienstleistungstätigkeiten und den Status und die Kontrolle der Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsgesellschaften und zur Festlegung verschiedener anderer Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU sowie der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG.


(…)




KAPITEL 3 - Abänderungen des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen


Art. 93 - In Artikel 27bis § 9 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen, eingefügt durch das Gesetz vom 23. Februar 2022, werden die Wörter "alle gemäß vorliegendem Artikel zur Verfügung zu stellenden Informationen" durch die Wörter "alle gemäß den Bestimmungen von Kapitel 2 Abschnitt 7 Unterabschnitt 3 des vorliegenden Gesetzes zur Verfügung zu stellenden Informationen" ersetzt.


Art. 94 - In Artikel 45 § 1 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe e) desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 4. April 2014, werden die Wörter "Versicherungs- und Rückversicherungsvermittler" durch die Wörter "Versicherungsvermittler, Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit und Rückversicherungsvermittler" ersetzt.


Art. 95 - Artikel 72 § 3 Absatz 1 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 2. Mai 2019, wird durch eine Nr. 11 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"11. bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen oder der Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen, potenzielle systemische Auswirkungen des Verstoßes."


Art. 96 - Artikel 75 § 1 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 23. Februar 2022, wird durch eine Nr. 27 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"27. der Europäischen Kommission im Rahmen der Aufsicht über Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsgesellschaften gemäß Artikel 45 § 1 Nr. 2 Buchstabe a), wenn diese Informationen für die Ausübung ihrer Zuständigkeiten erforderlich sind."


Art. 97 - Artikel 86bis § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 2. Mai 2019, wird durch eine Nr. 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"7. Personen, die einen Verstoß gegen Artikel 5 § 1 Absatz 3 des Gesetzes vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der Nutzung von Bargeld begehen."




KAPITEL 4 - Abänderungen des Gesetzes vom 3. August 2012 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen, und Organismen für Anlagen in Forderungen


Art. 98 - Artikel 210 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen, und Organismen für Anlagen in Forderungen, ersetzt durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, wird durch einen Absatz 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Verwaltungsgesellschaften von Organismen für gemeinsame Anlagen können Artikel 7:104 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen nicht anwenden."




KAPITEL 5 - Abänderungen des Gesetzes vom 19. April 2014 über alternative Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwalter


Art. 99 - Artikel 323 des Gesetzes vom 19. April 2014 über alternative Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwalter, ersetzt durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, wird durch einen Absatz 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"AOGA-Verwaltungsgesellschaften können Artikel 7:104 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen nicht anwenden."


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 20. Juli 2022


PHILIPPE
Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

Die Staatssekretärin für Haushalt und Verbraucherschutz
E. DE BLEEKER

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

